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Vorwort zur 16. Auflage

Die weiterhin freundliche Aufnahme, die die vorliegende Entscheidungssammlung
als gedrucktes Buch wie auch als Online-Ausgabe gefunden hat, hat gut zwei Jahre
nach Erscheinen der Vorauflage eine Neuauflage erforderlich gemacht. In ihr werden
die bis Mitte November 2019 veröffentlichten Gerichtsentscheidungen zur Frage der
Haftungsquoten bei Verkehrsunfällen berücksichtigt. Unter den ca. 150 neuen Ent-
scheidungen befinden sich zahlreiche instanzgerichtliche Urteile und Beschlüsse zu
interessanten, in wenigen Fällen auch kuriosen Unfallsituationen. Zu letzteren gehört
auch eine Entscheidung des BGH, der über die Kollision zweier auf der Fahrbahn
rückwärtsfahrender Fahrzeuge zu urteilen hatte.

Hervorzuheben ist vor allem die instanzgerichtliche Rechtsprechung, die immer
wieder neue Fallkonstellationen zu beurteilen hat und damit – wie schon in der
Vergangenheit – auch die Neuauflage dieses Buches bereichert hat. Neben neuen
Entscheidungen zu Kreuzungskollisionen, Unfällen im Begegnungsverkehr oder sol-
chen beim Überholen verdienen besondere Aufmerksamkeit die inzwischen vermehrt
zu notierenden gerichtlichen Entscheidungen zu Unfällen mit Elektrokleinstfahrzeu-
gen, wie Segways oder Pedelecs. Zahlreiche Entscheidungen betreffen Unfälle mit
Radfahrern und Fußgängern. Dabei hat sich bei Unfällen mit Kindern die in den
letzten Jahren beobachtete Tendenz verstärkt, im Falle eines nicht nur unerheblichen
Mitverschuldens des Kindes diesen einen erheblichen Mitverursachungsanteil an-
zulasten, auch wenn sie die maßgebliche Altersgrenze von 10 Jahren nur um ein oder
zwei Jahre oder sogar nur um wenige Monate überschritten haben.

Kritik, Anregungen und Verbesserungsvorschläge sind stets willkommen.

Karlsruhe, im Januar 2020 Christian Grüneberg
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